
© Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. 

Der Baden-Württembergische 

Genossenschaftsverband e.V. ï BWGV  

Juli 2016 
BWGV, 

Bereich Interessenvertretung 



© Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. 2 

1) Geschichte der Genossenschaft 

2) Zur Rechtsform 

3) Genossenschaftliche Werte und Prinzipien  

4) Der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband 

(BWGV) 

5) Genossenschaftliche Vielfalt (Beispiel aus dem Ländle) 

6) Zukünftige Handlungsfelder 



© Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. 

1. Geschichte der Genossenschaft ï Begriffsgeschichte  

 

Der deutsche Begriff ñGenossenschaftñ wurzelt im altdeutschen Wort 

ñnozò (=Vieh). Wer Anteil am Vieh bzw. einer Viehweide hatte, wurde 

als ñGinozò bezeichnet. Die gemeinsame Viehhaltung war 

Angelegenheit der ñginozcafò. Aus dem ñGinozò wurde im 

Mittelhochdeutschen der ñGenozò und in der Neuzeit der ñGenosseò. 

Der Begriff bezeichnet Gefährten mit gemeinsamen Erfahrungen oder 

Zielen, z.B. Kampf-, Eid- oder Bundesgenossen.  
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1. Geschichte der Genossenschaft ï 

Entwicklungsphasen  

Genossenschaften lassen sich nach ihrem Entstehungszeitraum 

in drei Gruppen einteilen: 

Vormoderne 
Genossenschaften 
(bis zum 18 Jhd.) 

Antike: Poleis 

Mittelalter: Sippen und 
Hausgemeinschaft 

Älteste Genossenschaft 
in Deutschland: 
Theelacht (Ostfriesland)  

Moderne 
Genossenschaften 
mit der 
Industrialisierung 

Großindustrie und 
Verstädterung 
wandeln die Lebens- 
bedingungen 

Genossenschaften 
dienen zur Über- 
lebenssicherung im 
liberalen Markt 

Erste Gründung durch 
südwestdeutsche 
Winzer  

Moderne 
Genossenschaften 
infolge des 
Genossenschafts- 
gesetzes von 1867 

Bauern, Handwerker 
und Gewerbe-
treibende sind nun 
freie Unternehmer 
Wettbewerb 

Problem: 
Betriebskapital für 
notwendige 
Investitionen und  
bestehenden Banken 
finanzierten den 
āMittelstandó nicht 
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1. Geschichte der Genossenschaft ï Pioniere 
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Hermann Schulze-

Delitzsch 

(1808 - 1883) 

Friedrich Wilhelm 

Raiffeisen) 

(1818 - 1888) 

Wegbereiter der modernen Genossenschaften: 

Á Adressierten mit Ihrem ĂGenossenschaftsmodellñ die 

negativen Folgen der Industrialisierung für das 

städtische Handwerk:  

» Bauern, Handwerker und Gewerbetreibende sind freie 

Unternehmer  

» Problem: kein Betriebskapital für notwendige 

Investitionen, bestehenden Banken finanzierten den 

āMittelstandó nicht 

» Private Geldverleiher nutzen Notlagen aus (Hohe 

Zinsen, ĂWucherñ) Es entstehen neue Abhängigkeiten 

Á ĂVorschussvereineñ 

Á ĂHülfsverein für in Not gerathene Landwirtheñ 
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1. Geschichte der Genossenschaft ï  

Entwicklung bis heute 

ab 1950:  

Á Konzentrationsprozess und Fusionswellen: beispielsweise von 

8.000 auf aktuell rd. 1.300 Kreditgenossenschaften deutschlandweit 

Á starker Anstieg der Mitgliederzahlen von 4 Mio. auf heute über 20 

Mio. 

Á 1972: Zusammenschluss der Raiffeisen- und Volksbanken 

Heute: 

Á 1.096 Genossenschaftsbanken, 2.336 ländliche Genossenschaften, 

2.663 Konsum- und Dienstleistungsgenossenschaften* 

Á in den vergangenen 10 Jahren über 200 erfolgreiche 

Neugründungen im DGRV 

6 

*(aus: Stappel, Michael (2014): Die Deutschen 

Genossenschaften 2014, DG Verlag) 
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1. Geschichte der Genossenschaft ï  

Genossenschaften Heute 

Á Genossenschaften sind heute bedeutsamer wirtschaftlicher Faktor 

in Deutschland: jeder vierte Bundesbürger ist Mitglied einer 

Genossenschaft, fast jeder fünfte, der einer Kreditgenossenschaft 

Á Volksbanken und Raiffeisenbanken zählen zusammengenommen 

fast 16 Millionen Mitglieder. 

Á Es gibt zudem zahlreiche Genossenschaften, die von vielen 

Verbrauchern gar nicht als Genossenschaften wahrgenommen 

werden, hierzu gehören beispielsweise: 

» Einzelhandelsgenossenschaften Edeka und REWE 

» Die zentral Vergabestelle der deutschen Internetdomains DENIC 

» Die Genossenschaft für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 

Rechtsanwälte DATEV 
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2. Zur Rechts- und Unternehmensform ĂeGñ ï  

Institutionelle Rahmenbedingungen 

§  1 Wesen der Genossenschaft (aus dem 

Genossenschaftsgesetz GenG) 

(1) Gesellschaften von nicht geschlossener 

Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet ist, den 

Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren 

soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen 

Geschäftsbetrieb zu fördern (Genossenschaften), 

erwerben die Rechte einer "eingetragenen 

Genossenschaft" nach Maßgabe dieses Gesetzes. 

(2) Eine Beteiligung an Gesellschaften und sonstigen 

Personenvereinigungen einschließlich der Körperschaften 

des öffentlichen Rechts ist zulässig, wenn sie 

1. der Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft der 

Mitglieder der Genossenschaft oder deren sozialer oder 

kultureller Belange oder  

2. ohne den alleinigen oder überwiegenden Zweck der 

Genossenschaft zu bilden, gemeinnützigen Bestrebungen 

der Genossenschaft zu dienen bestimmt ist.  
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Zweck: Förderung der Mitglieder ï  

ĂDer Mensch steht im Mittelpunktñ 
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2. Zur Rechts- und Unternehmensform ĂeGñï 

Institutionelle Rahmenbedingungen 

Á Genossenschaftsgesetz von 1889 (novelliert 2006) 

» Bestimmungen zur Gründung, Auflösung, Verfassung, 

Rechtsverhältnisse zwischen Mitgliedern und Genossenschaft, 

Haftungsmodalitäten und Pflichtprüfung 

Á Unternehmensindividuelle Satzungen 

» Füllt Regelungen des GenG aus und ergänzt 

Á Prüfungspflicht und Jahresabschluss 

» Jede Genossenschaft ist Pflichtmitglied im Prüfungsverband  

» Zweck: Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 

ordnungsmäßigen Geschäftsführung. 

» Grund: Schutz der Mitglieder, der Gläubiger und des gesamten 

Genossenschaftswesens 

» Ergebnis: eG ist insolvenzsicherste Rechtsform in Deutschland 
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2. Zur Rechts- und Unternehmensform ĂeGñï 

Verfassung und Aufbau einer eG 
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Mitglieder 

Generalversammlung oder Vertreterversammlung 

Versammlung der Mitglieder bzw. Mitgliedervertreter 

Vorstand  
(mind. 2 Mitglieder)  

Aufsichtsrat (AR)  
(mind. 3 Mitglieder)  

Wahl*  Information  

Information,  

Einberufung,  

Leitung  
Wahl  

Bilden und Wählen  

Information  

Entscheidung, 

Kontrolle, Wahl  

*Bei Genossenschaften mit weniger als 20 Mitgliedern genügt ein Vorstand und der AR wir durch die 

Mitgliederversammlung gestellt. Darüber hinaus kann die Bestellung des Vorstandes auch durch den AR und nicht 

die Mitgliederversammlung erfolgen, wie etwa bei Kreditgenossenschaften. 



© Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. 

2. Zur Rechts- und Unternehmensform ĂeGñï  

Mehrfachbeziehung Mitglied - Genossenschaft 

Wirtschaftsbeziehungen 

zur Genossenschaft 

Organisationsbeziehung 

zur Genossenschaft 

Leistungsaustausch-

beziehungen 

Finanzwirtschaftliche 

Beziehungen 

Trägerschaftliche 

Beziehungen 
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Mitglied als 

Geschäftspartner 

Mitglied als 

Kapitalgeber 

Mitglied als 

Miteigentümer und 

Mitträger der 

Willensbildung und 

Kontrolle 

(nach: Grosskopf/ Münkner/ Ringle (2009): Unsere Genossenschaft) 
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2. Zur Rechts und Unternehmensform ĂeGñ ï  

Vergleich eG und GmbH 

Eingetragene Genossenschaft (eG) 
Gesellschaft mit eingeschränkter 

Haftung (GmbH) 

Zweck 
Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der 

Mitglieder 

Kapitalgesellschaft zur Erreichung jedes gesetzlich 

zulässigen Zweckes 

Gründung 
Mindestens 3 Mitglieder, Satzung, keine 

notarielle Beurkundung, 

Genossenschaftsregister 

Notarielle Beurkundung eines 

Gesellschaftsvertrages, nicht mehrere 

Gesellschafter vorausgesetzt, Handelsregister 

Rechtsfähigkeit Als juristische Person rechtsfähig 

Gesellschafterliste Führt eG selbst Bei Änderung, Meldung an Handelsregister 

Kapital 
Kein festes Kapital, kein Mindestanteil oder -

betrag 

Festes Stammkapital von ú 25.000, 

Mindestgeschäftsanteil ú 1 

Firma 
Sach- oder Personenfirma, Zusatz ĂeGñ 

erforderlich  

Sach- oder Personenfirma, Zusatz mit 

beschrªnkter Haftung ĂmbHñ erforderlich 

Gesellschafts-

vermögen 
Eigenes Vermögen als juristische Person 

Haftung 
Vermögen der eG haftet den Gläubigern 

Vermögen der GmbH haftet den Gläubigern 

Gesellschafter- 

wechsel 
Keine geschlossene Mitgliederzahl, Ein- und 

Austritt möglich 

Keine Kündigung möglich, 

Geschäftsanteile sind veräußerlich und vererblich 

13 



© Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. 

2. Zur Rechts- und Unternehmensform ï  

Das spricht für die Rechtsform der eG! 

Á Die eG ist aufgrund der internen Kontrolle durch ihre Mitglieder 

und die unabhängige Prüfung durch den 

Genossenschaftsverband die mit weitem Abstand 

insolvenzsicherste Rechtsform in Deutschland: 

Genossenschaften haben nur einen Anteil von 0.1% an allen 

Insolvenzen. 

Á Die eG ist eine demokratische Unternehmensform: Jedes 

Mitglied hat eine Stimme ï unabhängig von der Höhe der 

Kapitalbeteiligung. 

Á Mitglieder einer eG haften nur mit ihrer Kapitalbeteiligung, 

wenn in der Satzung eine Nachschusspflicht ausgeschlossen 

wird. 

Á Mitglieder einer eG haben beim Ausscheiden einen Anspruch 

auf Rückzahlung ihres Geschäftsguthabens gegen die eG. 

Es ist keine Übernahme der Geschäftsanteile durch Dritte 

erforderlich.  

Á Die eG ist den Kapitalgesellschaften steuerlich grundsätzlich 

gleichgestellt. 
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2. Zur Rechts und Unternehmensform: 

Geschäftsmodelle 

Verschiedenste  Geschäftsmodelle: 

Á Einkaufsgenossenschaften z.B. Kooperationen  von  Einzelhandelskaufleuten, Ärzten  

oder  Handwerkern.  

Á Auch  Privatpersonen schließen sich in Einkaufsgenossenschaften,  sogenannten 

Konsumgenossenschaften zusammen, Beispiele sind zu finden in den Bereichen: 

» Lebensmittelhandel,   

» Energieeinkauf,  

» Tageszeitungen. 

Á Gemeinsamer  Absatz: Milch-,  Vieh-  und  Weinwirtschaft  oder  im  Agrarhandel.  

Á Produktions- und  Dienstleistungsgenossenschaften,  mit  denen  gemeinsam  

Leistungen  erstellt  werden: 

» Kreditgenossenschaften,   

» Handwerker-  oder  IT-Genossenschaften,  

» Produktivgenossenschaften,  in  denen  die  Mitglieder  zugleich  Mitarbeiter  der  

Genossenschaft sind. 
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3. Genossenschaftliche Werte und Prinzipien 
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3. Genossenschaftliche Werte und Prinzipien ï 

Genossenschaftliche Identität 

Priorisierung Mitglied Mitarbeiter Führungskraft 

1 Solidarität Sicherheit Verlässlichkeit 

2 Soziale Verantwortung Verlässlichkeit Ehrlichkeit 

3 Ehrlichkeit Ehrlichkeit Nachhaltigkeit 

4 Verlässlichkeit Fairness Fairness 

5 Sicherheit Soziale Verantwortung Sicherheit 

Die wichtigsten fünf Werte, die nach Meinung von drei unterschiedlichen 

Befragungsgruppen (Mitglied, Mitarbeiter, Führungskraft) die 

genossenschaftliche Identität prägen*: 

*(Quelle: GenoGraph 12/2014, S.12-14) 
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3. Genossenschaftliche Werte und Prinzipien 
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Identitätsprinzip 

Á Mitglieder sind 

zugleich Träger als 

auch Nutzer des 

Genossenschafts-

betriebs 

Förderprinzip 

Á Jede Genossenschafts-

gründung dient einem 

Förderzweck 

Selbsthilfe  

Á Hilfe für den Einzelnen 

durch Selbsthilfe in der 

Gruppe 

Selbstverwaltung 

Á Genossenschaften sind 

von den Mitgliedern in 

Eigenregie zu führen 

Selbstverantwortung 

Á Subsidiaritätsprinzip bei 

Entscheidungen und 

Haftung durch 

Zeichnung von Anteilen Genossenschaftliche 

Pflichtprüfung 

Á Feststellung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse und der 

Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung 

Genossenschaftliche 

Prinzipien 
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3. Genossenschaftliche Werte und Prinzipien: 

Genossenschaftliche Pflichtprüfung 

Á Pflichtmitgliedschaft in einem Prüfverband besteht in Deutschland 

bereits seit 1934. 

Á Anbindung an den Prüfverband als Schutzmechanismus für die 

Mitglieder ï bei keiner anderen haftungsbeschränkten 

Unternehmensform gibt es einen vergleichbaren Mechanismus! 

Á Prüfverbände unterstehen der Aufsicht des Wirtschaftsministeriums 

eines jeweiligen Bundeslandes. 

Á Genossenschaftliche Pflichtpr¿fung dient der ĂFeststellung der 

wirtschaftlichen Verhªltnisse und ordentlichen Geschªftsf¿hrungñ 

(§ 53 Abs. 1 GenG) und unterscheidet sich dahingehend von einer 

Jahresabschlussprüfung, da sie mit einer Rückkopplung an den 

Genossenschaftszweck verbunden ist. 
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4. BWGV: Kurzüberblick Verbandsgeschichte 

Baden 

Á 1867: Gründung des Verbands der 

oberbadischen und der unterbadischen 

Kreditgenossenschaften  

Á 1883: Gründung des Verbands der 

badischen landwirtschaftlichen 

Kreditvereine 

Á 1971: Gewerblicher und ländlicher Verband 

verschmelzen zum Badischen 

Genossenschaftsverband ï Raiffeisen-

Schulze-Delitzsch ï e.V. (BGV) 

Württemberg 

Á 1867: Wirtschaftlicher 

Genossenschaftsverband Württemberg 

Á 1881: Gründung des Verbands 

landwirtschaftlicher Kreditgenossenschaften 

in Württemberg 

Á 1971: Verschmelzung des 

Württembergischen 

Genossenschaftsverbandes e.V. mit 

Mitgliedern des Raiffeisenverbands 

Württemberg zum Württembergischen 

Genossenschaftsverband ï 

Raiffeisen/Schulze-Delitzsch ï e.V. (WGV) 
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Á 2009: Badischer Genossenschaftsverband (BGV) und Württembergischer Genossenschaftsverband 

(WGV) schließen sich zum Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband (BWGV) e.V. 

zusammen 

Á 2014: 150 Jahre Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband 

Á 1864: Gründung des Verbands der wirtschaftlichen Genossenschaften in Baden-Württemberg. 



© Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. 

4. Der BWGV ï Aufbau und Organisation 

ÅVorstand 
Präsident 

Verbandsdirektor 

ÅVerbandsrat 
Präsidium 

Personalausschuss 

Prüfungsausschuss 

ÅFachvereinigungen 

3 Fachräte, 5 Fachausschüsse 
Bezirksversammlungen, 

Kreisarbeitsgemeinschaften, 
Regionalkonferenzen 

ÅVerbandstag Vertreter der Mitgliedsgenossenschaften 
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4. Der BWGV ï Aufbau und Organisation (Stand 07/2016) 
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4. Der BWGV ï Aufbau und Organisation 
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4. Der BWGV ï Geschäftsbereiche  
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Interessenvertretung 
Á Einheitliche, transparente und 

effiziente Positionierung 

Á Themenpriorisierung und 

Themenverfolgung 

Á Netzwerkmanagement 

 

Beratung 
Á Beratung der Genossenschaftsbanken, 

Waren- u. 

Dienstleistungsgenossenschaften 

Á Steuerberatung 

Á Rechtsberatung 

 

Bildung 
Á BWGV Akademie mit Standorten in 

Karlsruhe-Rüppurr und Stuttgart-

Hohenheim 

Á Berufliche Bildung der Mitarbeiter 

und Führungskräfte unserer 

Mitgliedsgenossenschaften.  

Prüfung 
Á Gesetzliche Prüfung nach § 53 

des GenG 

Á Unterstützung des Aufsichtsrats 

in seiner Überwachungsfunktion 

Á Stärkung der Leistungsfähigkeit 

des betroffenen Unternehmens 
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4. Der BWGV - Verbandsnetzwerk 
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Regional-

verbände 

2339 Ländliche Genossenschaften, 1101 Kreditgenossenschaften, 

2464 Gewerbliche Genossenschaften, 30 Konsumgenossenschaften 

Branchenspezifische 

Bundesverbände 

Deutscher Genossenschafts- 

und Raiffeisenverband 

Freier Ausschuss der 

deutschen 

Genossenschaftsverbände 

Genossenschaftliche Interessen-

vertretung auf EU-Ebene 

Internationaler Genossenschaftsbund (IGB), 

Genossenschaftliche Interessen-vertretung auf internationaler 

Ebene 
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4. Der BWGV - Wirtschaftsorganisation 

Der BWGV hat drei große Mitgliedergruppen: 
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